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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele Schiedsverfahren wurden in den Jahren 2019-2021 zwi-
schen Krankenkassen und sächsischen Krankenhäusern durchgeführt?
(Bitte nach Jahren einzeln aufführen)

Es wird davon ausgegangen, dass unter „durchgeführt" sämtliche Verfahren ge-
meint sind, die in diesen Jahren (zumindest vorübergehend) anhängig waren.

Ausgehend davon waren nach Kenntnis der Staatsregierung in den Jahren 2019
bis 2021 insgesamt vier Verfahren der Schiedsstelle für die Festsetzung der
Krankenhauspflegesätze nach § 13 des Krankenhausentgeltgesetzes
(KHEntgG) in Verbindung mit § 18a Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes (KHG) anhängig.

lm Übrigen wird von einer Beantwortung abgesehen.

Der Staatsregierung liegen keine weitergehenden diesbezüglichen Erkennt-
nisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre Amtsführung verantwortlich.
Sie ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre
Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres
Verantwortungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall soweit die Beantwortung etwaige lnformationen betrifft,
über die Krankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da diese ihre Aufgaben
als eigenverantwortlich handelnde Dritte erfüllen, bei denen sie lediglich der
Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht unterliegen. Die Staatsregierung
darf im Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht von lhrem lnformationsrecht
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nur dann Gebrauch machen, wenn im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für eine bevorste-
hende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen. Dies ist hier nicht gegeben, denn
es sind weder aus der Fragestellung konkrete Hinweise auf eine bevorstehende oder ein-
getretene Rechtsverletzung ersichtlich noch liegen der Staatsregierung derartige Hinweise
unabhängig von der Kleinen Anfrage vor.

Frage 2: In wie vielen Fällen wurde zugunsten der Krankenhäuser entschieden?

In einem der vier (unter Frage 1) erwähnten Fälle ist noch keine Entscheidung ergangen.
In einem anderen Fall wurde teilweise zugunsten des Krankenhauses entscheiden, in ei-
nem weiteren Fall wurde antragsgemäß zugunsten des Krankenhauses entschieden und
in dem letzten der vier Fälle entschied die Schiedsstelle zulasten des Krankenhauses.

Frage 3: Wie viele Schiedsverfahren wurden in den Jahren 2019-2021 zwischen
Krankenkassen und sächsischen Pflegeeinrichtungen durchgeführt? (Bitte nach
Jahren einzeln aufführen)

In den Jahren 2019 bis 2021 wurden folgende Schiedsverfahren bei der Schiedsstelle nach
§ 76 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) durchgeführt:
2019: zwei Verfahren
2020: zwei Verfahren
2021: kein Verfahren

Frage 4: In wie vielen Fällen wurde zugunsten der Pflegeeinrichtungen entschieden?

In einem der vier (unter Frage 3) aufgeführten Schiedsverfahren wurde zugunsten der
Pflegeeinrichtung entschieden.

Frage 5: Wie viel Zeit nahmen solche Schiedsverfahren durchschnittlich in An-
spruch?

Bei der Schiedsstelle für die Festsetzung der Krankenhauspflegesätze nach § 13 KHEntgG
in Verbindung mit § 18a Absatz 1 KHG vergingen von der Anrufung der Schiedsstelle bis
zu einer Entscheidung durchschnittlich rund 4,5 Monate.

Die Verfahren bei der Schiedsstelle nach § 76 SGB Xl nahmen durchschnittlich neun Mo-
nate in Anspruch.

Im Übrigen wird von einer Beantwortung abgesehen.

Der Staatsregierung liegen keine weitergehenden diesbezüglichen Erkenntnisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre Amtsführung verantwortlich. Sie ist daher
lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und
muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall soweit die Beantwortung etwaige lnformationen betrifft, über die
Krankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da diese ihre Aufgaben als eigenverantwort-
lich handelnde Dritte erfüllen, bei denen sie lediglich der Rechtsaufsicht, nicht aber der
Fachaufsicht unterliegen. Die Staatsregierung dad im Zuständigkeitsbereich der Rechts-
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aufsicht von lhrem lnformationsrecht nur dann Gebrauch machen, wenn im Einzelfall kon-
krete Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung vorlie-
gen. Dies ist hier nicht gegeben, denn es sind weder aus der Fragestellung konkrete Hin-
weise auf eine bevorstehende oder eingetretene Rechtsverletzung ersichtlich noch liegen
der Staatsregierung derartige Hinweise unabhängig von der Kleinen Anfrage vor.

Mit freundlichen Grüßen
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